
 

.  Zusämmenfassende Erklärung gemäß $ 10a Abs. 1 BauGB
zum
Bebauungsplan Nr. 39 der Hansestadt Stralsund

„Wohngebiet westlich der Lindenallee, Freienlande“

Ziel der Bebauungsplanaufstellung

Mit dem Bebauungsplan Nr. 39 „Wohngebiet westlich der Lindenallee, Freienlande“ sollen planungs-
rechtlichen Voraussetzungen für die Wohnungsbauentwicklung geschaffen werden.

Das 21,81 ha große Plangebiet (räumlicher Geltungsbereich) des Bebauungsplans Nr. 39 liegt im
Stadtgebiet Grünhufe, im Stadtteil Freienlande,nördlich Rostocker Chaussee,westlich und nordwestlich

des Bebauungsplans Nr. 35.1 ‚Wohngebiet westlich der LübeckerAllee“.

Geplant sind 1- bis 4-geschossige Einzelhäuser. Es können etwa 94 Einfamilienhäuser, 11 Mehr-
familienhäuser und bei Bedarf eine KITA oderalternativ zwei weitere Wohnhäuserentstehen.
Die vorgesehene Wohnnutzung am geplanten Standort ist derzeit bauplanungsrechtlich nicht zulässig.
Baurecht für die angestrebte \WWohnungsbauentwicklung kann nur durch einen Bebauungsplan
geschaffen werden. Mit dem Beschluss der Bürgerschaft der Hansestadt Stralsund vom 15.09.2016

wurde das Verfahren für den Bebauungsplan Nr. 39 „Wohngebiet westlich der Lindenallee, Freienlande“
eingeleitet. Das Bebauungsplanverfahren wurde mehrstufig und mit Umweltprüfung durchgeführt.

Die Ziele und Zwecke der Planung bestehen in der Entwicklung eines allgemeinen Wohngebiets
vorwiegendfür den Eigenheimbau.

Berücksichtigung der Umweltbelange

Die Flächen des Plangebiets werden gegenwärtig fast vollständig landwirtschaftliich genutzt.
Schutzgebiete im Sinne des Naturschutzrechts sind nicht vorhanden. Die Flächen sind lediglich von
allgemeiner Bedeutung für den Naturschutz. Der mit der Planung verbundene Eingriff in Natur und

Landschaft findet überwiegend in Form zusätzlicher Flächenversiegelungstatt. Er ist im Sinne der Ziele
der Planung nicht vermeidbar.

Die Auswirkungen auf die Schutzgüter Tiere und Pflanzen, Fläche, Boden sind erheblich und werden
durch Vermeidungs- und Ausgleichsmaßnahmen kompensiert. Die festgesetzten Maßnahmen zum

naturschutzrechtlichen Ausgleich sehen die Anlage von Extensivgrünland und Wald sowie die
Anpflanzung von Bäumenvor. Die Eingriffe können zu 68,46 % ausgeglichen werden. Der Bebauungs-

plan enthält Bestimmungen zur Vermeidung artenschutzrechtlicher Verbotstatbestände. Unter deren

Beachtung ist nicht zu erwarten, dass Handlungen vorbereitet werden, die bei ihrer Ausführung arten-
schutzrechtliche Verbotstatbestände auslösen werden.
Im Zuge der Planaufstellung wurde geprüft ob maßgebliche Immissionen von Lärm, Schadstoffen,

Gerüchen, Erschütterungen, Licht oder Staub durch die Planung zu erwarten sind. Um den
Anforderungen des Lärmschutzes gerecht zu werden, setzt die Planung dementsprechendeFlächenfür

besondere Anlagen und Vorkehrungen fest. Nachteilige Immissionen durch die Planung können im

Ergebnis, generell vermieden bzw. vermindert werden.

Das Schutzgut Wasserist in Folge der Flächenversiegelung durch einen erhöhten Oberflächenabfluss
von Niederschlagswasser beeinträchtigt. Die Planung trifft die erforderlichen Festsetzungen um die
Ableitung und Aufbereitung des anfallenden Niederschlagswassers zu gewährleisten.

Die Beeinträchtigungen für die Schutzgüter Luft und Klima können durch die genannten Maßnahmen
zur Kompensation,die aufgelockerte Baustruktur und die geplanten Grünzüge kompensiert werden.







Zur Verwirklichung der Planungsziele und unter Berücksichtigung der Umweltbelange und des

Ergebnisses der Öffentlichkeits- und Behördenbeteiligungist der Planinhalt ohne tragbare Alternative.

Rechtswirksamkeit

Der Bebauungsplan wurde von der Bürgerschaft der Hansestadt Stralsund am 03. Dezember 2020als
Satzung beschlossen und ist nach ortsüblicher Bekanntmachung mit Ablauf des 15. Februar 2021
rechtsverbindlich.
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